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Vorwort 

Die vorliegende Dissertation ist die Frucht eines Studienaufenthaltes in 
den USA, bei der ich auf das vorliegende Thema aufmerksam geworden 
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Citizen Suits  gibt. Hoffentlich  kann die Arbeit einige Denkanstöße geben. 

Das Werk ist von der Universität Bayreuth im Jahr 2000 als Dissertation 
angenommen worden. Zu Dank verpflichtet bin ich meinem Doktorvater, 
Herrn Professor  Dr. h.c. mult. Peter Häberle, der mich während meines ge-
samten Studiums wohlwollend begleitet hat und auch das von mir gewählte 
Thema meiner Doktorarbeit freundlich angenommen hat. Ebenso danke ich 
Herrn Professor  Dr. Wilfried Berg, der die Zweitkorrektur übernommen 
hat. 

Diese Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die freundliche Unterstüt-
zung der juristischen Fakultäten der Tulane University (New Orleans) und 
der George Washington University (Washington D.C.), die mir freund-
licherweise den Zugang zu ihren Bibliotheken gewährten. Danken möchte 
ich auch meiner lieben Frau Bettina Eishorst, die insbesondere in der 
Schlussphase der Anfertigung dieser Dissertation stets Verständnis und Be-
lastbarkeit gezeigt hat. Schließlich gilt mein Dank auch Herrn Jens-Peter 
Schütt, der mir rechtzeitig meine Möglichkeiten vor Augen geführt  hat. 

Frankfurt,  im Mai 2002 David  Eishorst 
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„Wir müssen von dem hohen Roß herunter, daß Lösun-
gen für unsere Probleme nur in Deutschland gefunden 
werden können. Der Blick auf den eigenen Bauchnabel 
verrät nur wenig Neues. Jeder weiß, daß wir eine ler-
nende Gesellschaft sein müssen. Also müssen wir Teil 
einer lernenden Weltgesellschaft werden, einer Gesell-
schaft, die rund um den Globus nach den besten Ideen, 
den besten Lösungen sucht." 

(Bundespräsident Roman Herzog, 
Rede vom 26.04.1997) 

A. Einführung 

I. Einführung in das Thema 

In allen modernen Industriestaaten hat sich in den letzten Jahrzehnten 
eine Regelungsmaterie herausgebildet, die mit dem Schlagwort „Umwelt-
recht" bezeichnet werden kann. Das Umweltrecht dient seiner Zielsetzung 
nach der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und -
mit unterschiedlich starker Betonung je nach Rechtskultur - der Erhaltung 
der Umwelt als solcher, verstanden als ökosystematische Lebensgrundlage 
für Tiere und Pflanzen. 

Dieses Ziel zu erreichen ist nicht möglich ohne die Einschränkung der 
Gestaltungsspielräume der Menschen. Daher ist Umweltrecht auch eine 
Rechtsmaterie, die sich mit der Reglementierung menschlicher Verhaltens-
weisen im weitesten Sinne befaßt, seien sie wirtschaftlicher,  kultureller 
oder sonstiger Art (z.B. Sport und Freizeit). Den Schwerpunkt der Regle-
mentierung bildet dabei der wirtschaftende Mensch. Industrie, Gewerbe und 
Handwerk werden durch die verschiedensten Gesetze den unterschied-
lichsten Zwängen unterworfen,  damit negative Auswirkungen ihres Han-
delns auf die Umwelt möglichst vermieden oder zumindest abgeschwächt 
werden. 

Im Umweltrecht ebenso wie in anderen Rechtsgebieten dient die Existenz 
von Rechtsnormen, die bestimmte Verhaltensgebote postulieren, für sich ge-
nommen den jeweiligen Zielen noch nicht. Es bedarf  einer Umsetzung  der 
gesetzlichen Gebote: die Gebote müssen von den Regelungsadressaten auch 
befolgt werden. Zum Teil ist dazu keine weitere Anstrengung nötig, insbe-
sondere dann, wenn Rechtstreue vorteilhaft  ist. Wenn aber die Interessen-
lage nicht so eindeutig ist, vor allem wenn wirtschaftliche Vorteile aus der 
Nichtbefolgung von Geboten zu ziehen sind, bedarf  es erfahrungsgemäß 
Dritter, die für die Befolgung des Rechts sorgen. 



16 Α. Einführung 

In den Bereichen des bürgerlichen Rechts sind diese Dritten normaler-
weise Private, seien es Bürger oder juristische Personen aller Art, die 
rechtswidrigem Verhalten in der Regel mit Hilfe der Gerichte entgegenwir-
ken. Zu nennen ist der Käufer,  der seinen vertraglichen Anspruch auf man-
gelfreie Ware einklagt, oder die Verbraucherorganisation,  die allgemeine 
Geschäftsbedingungen eines Unternehmens vor Gericht auf den Prüfstand 
stellt. 

Im Bereich des Strafrechts  ist es der Staat in Form von Polizei und 
Staatsanwaltschaft, der den Mörder, den Dieb oder den Schläger vor Ge-
richt und damit zur Bestrafung bringt. 

Im Umweltrecht sind es in Deutschland traditionell Behörden, vor allem 
die Landratsämter und Regierungspräsidien, welche über die Einhaltung der 
Umweltgesetze wachen. Die Umsetzung des Umweltrechts erfolgt  dabei, 
zeitlich gesehen, in zwei Phasen. Vor Beginn einer einschlägig regulierten 
menschlichen Tätigkeit, etwa dem Bau und Betrieb einer Fabrik, wachen 
die Behörden über die Einhaltung des Umweltrechts mittels bestimmter 
(Genehmigungs-)Verfahren  wie der Baugenehmigung oder der wasserrecht-
lichen Erlaubnis (Genehmigungsphase). Nach Aufnahme der Aktivität erfol-
gen die Kontrolle dieses Verhaltens und die Durchsetzung am Maßstab der 
erteilten Genehmigung, ansonsten anhand der einschlägigen Gesetze und 
Verordnungen (Überwachungsphase). 

Bürgern steht in Deutschland herkömmlich nur eine eingeschränkte Rolle 
bei der Durchsetzung des objektiven Umweltrechts zu. Sie können sich als 
Nachbarn, Betroffene  oder interessierte Öffentlichkeit  in Genehmigungsver-
fahren einschalten und Bedenken und Anregungen zum Ausdruck bringen. 
In der Überwachungsphase können sie die Behörden auf Mißstände wie 
Lärm und Gestank aufmerksam machen und auf deren Beseitigung durch 
die Behörden dringen. Nur ausnahmsweise aber können sie eine Behörde 
gerichtlich zu einem bestimmten Verhalten verpflichten. Dem entsprechend 
liegt der Schwerpunkt der Partizipation des Bürgers an der Umsetzung des 
Umweltrechts gegenwärtig auf der Genehmigungsphase, d.h. vor der Ertei-
lung einer Betriebsgenehmigung - in Anhörungen im Genehmigungsverfah-
ren und ggf. in der gerichtlichen Anfechtung einer erteilten Genehmigung. 

Man tut dem deutschen Umweltrecht kein Unrecht, wenn man feststellt, 
daß seine Um- und Durchsetzung in der Überwachungsphase zuallererst 
dem Staat mit seinen Behörden zugewiesen ist und den Bürgern, Initiativen 
oder auch Konkurrenten eine untergeordnete, nachrangige und letztlich pas-
sive Rolle zugedacht ist. 

Das ist nicht selbstverständlich, wie ein Blick auf die Rechtslage in den 
USA zeigt. Dort stellen die Bürger neben den Behörden, welche auch in 
den USA auf allen staatlichen Ebenen mit der Einhaltung des Umweltrechts 



Α. Einführung 

betraut sind, eine weitere Kraft  dar, welche ergänzend  hinzutritt. Die 
Bürger sind seit 1970 in den USA zur Durchsetzung des Umweltrechts 
auch und vor allem nach Erteilung einer Genehmigung (in der zweiten 
Phase) berufen. Den Rahmen für diese Rechtsmacht der amerikanischen 
Bürger geben die sogenannten „citizen  suit"- Normen ab. Citizen suits  sind 
in allen wichtigen Umweltgesetzen der USA enthalten und verschaffen  den 
Bürgern die Möglichkeit, die Einhaltung der gesetzlichen oder in einer Ge-
nehmigung festgeschriebenen Umweltstandards durchzusetzen. Sie geben 
den Bürgern Klagerechte, mit denen sie direkt einen Rechtsbrecher vor Ge-
richt verklagen können. Das Rechtsinstitut des citizen  suit  zeichnet sich da-
durch aus, daß ein direktes Vorgehen gegen den Regelungsadressaten, ohne 
Umweg über eine Behörde, möglich ist. 

Daneben haben die citizen  suits  noch weitere Facetten, die erwähnens-
wert sind: neben der Durchsetzung des Umweltrechts können z.B. auch 
civil penalties  zur Ahndung der Verstöße gegen das Bundesrecht eingeklagt 
werden. Damit sollen insbesondere die wirtschaftlichen Vorteile, welche die 
Mißachtung von Umweltgesetzen regelmäßig mit sich bringen, abgeschöpft 
werden. 

Citizen suits  stellen damit ein mächtiges Instrument zur Durchsetzung 
des Umweltrechts dar. 

I I . Der Gang der Untersuchung 

Diese Arbeit wird sich auf die zuerst skizzierte Funktion der citizen  suits 
konzentrieren: auf die Rechtsmacht Privater, neben den Behörden Umwelt-
recht direkt gegen einen Regelungsadressaten durchzusetzen. Im ersten Teil 
erfolgt  eine Untersuchung der citizen  suits  in ihrer Ausprägung im US-ame-
rikanischen Umweltrecht. Dabei wird neben der geschichtlichen Entwick-
lung vor allem auch die Beleuchtung des Hintergrundes, in den dieses 
Rechtsinstitut eingebettet ist, erforderlich  sein. Ohne diesen Hintergrund ist 
wegen der großen Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem 
deutschen Recht ein Verständnis der citizen  suits  kaum möglich. Hierfür 
wird zusammen mit einer Kurzdarstellung des amerikanischen allgemeinen 
Verwaltungsrechts und des Zugangs zur Gerichtsbarkeit (Prozeßrecht) auch 
eine Darstellung zweier wesentlicher amerikanischer Umweltgesetze (na-
mentlich des Clean Water Act und des Clean Air Act) nützlich sein, an die 
sich dann die Diskussion der wichtigsten, die citizen  suits  betreffenden 
Streitfragen  anschließt. 

Im zweiten, rechtsvergleichenden Teil schließt sich die Untersuchung der 
Frage an, ob eine den citizen  suits  ähnliche Rechtsmacht auch in Deutsch-
land vorhanden ist. Nach der hier vertretenen, vielleicht überraschenden 
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